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Anlage 2 zur Beschlussvorlage 3. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der 

Stadt Eberswalde für die Niederschlagswasserbeseitigung 

für den Ausschuss für Bau-, Planung und Umwelt am 09.10.2018 

für den Ausschuss Wirtschaft und Finanzen am 11.10.2018 

für den Hauptausschuss am 18.10.2018 

für die Stadtverordnetenversammlung am 25.10.2018 

 

 

Synopse des § 4 der Gebührensatzung der Stadt Eberswalde für die Niederschlags-

wasserbeseitigung 

 

Alt 

 

§ 4 

Gebührensatz 

 

Der Gebührensatz beträgt 6,29 EUR je an-

gefangene 10 m² der nach § 3 dieser Sat-

zung ermittelten Grundstücksfläche. 

 

Neu 

 

§ 4 

Gebührensatz 

 

Der Gebührensatz beträgt 6,72 EUR je an-

gefangene 10 m² der nach § 3 dieser Sat-

zung ermittelten Grundstücksfläche. 

 


